
Urteil des Gerichts vom 25. Oktober 2013 — Beninca/ 
Kommission 

(Rechtssache T-561/12) ( 1 ) 

(Zugang zu Dokumenten — Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 
— Dokument, das im Rahmen des Fusionsverfahrens zwi
schen der Deutschen Börse und NYSE Euronext von der 
Kommission erstellt wurde — Verweigerung des Zugangs — 

Ausnahme zum Schutz des Entscheidungsprozesses) 

(2013/C 359/18) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Kläger: Jürgen Beninca (Frankfurt am Main, Deutschland) (Pro
zessbevollmächtigter: Rechtsanwalt C. Zschocke) 

Beklagte: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: J. 
Baquero Cruz und F. Clotuche-Duvieusart) 

Gegenstand 

Klage auf Nichtigerklärung des Beschlusses der Kommission 
vom 9. Oktober 2012, mit dem der Zugang zu einem Memo
randum des Leiters des in der Generaldirektion „Unternehmen 
und Industrie“ mit Wettbewerbssachen betrauten Referats ver
weigert wurde 

Tenor 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Herr Jürgen Beninca trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 46 vom 16.2.2013. 

Beschluss des Gerichts vom 9. Oktober 2013 — Zinātnes, 
inovāciju un testēšanas centrs/Kommission 

(Rechtssache T-259/11) ( 1 ) 

(Nichtigkeitsklage — Programm Phare — Projekt zur Ent
wicklung eines Innovations- und Versuchszentrums für Bau
produkte — Entscheidung der Kommission, einen Teil der 
gezahlten Beträge wiedereinzuziehen — Keine unmittelbare 

Betroffenheit — Unzulässigkeit) 

(2013/C 359/19) 

Verfahrenssprache: Lettisch 

Parteien 

Klägerin: Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs (Jelgava, Lett
land) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt E. Darapoļskis) 

Beklagte: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: P. 
van Nuffel und A. Sauka) 

Gegenstand 

Klage der Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs nach Art. 263 
AEUV auf Nichtigerklärung der Entscheidung der Kommission, 
die dem Finanzministerium der Republik Lettland mit Schreiben 
vom 16. November 2010 mitgeteilt wurde 

Tenor 

1. Die Klage wird als unzulässig abgewiesen. 

2. Der Antrag, Einsicht in die Unterlagen der Kommission nehmen 
zu können, wird zurückgewiesen. 

3. Die Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs trägt die Kosten. 

4. Über die Streithilfeanträge der Republik Lettland und der Republik 
Litauen ist nicht zu entscheiden. 

( 1 ) ABl. C 252 vom 27.8.2011. 

Beschluss des Gerichts vom 21. Oktober 2013 — Lyder 
Enterprises/CPVO — Liner Plants (1993) (SOUTHERN 

SPLENDOUR) 

(Rechtssache T-367/11) ( 1 ) 

(Pflanzensorten — Antrag auf gemeinschaftlichen Sorten
schutz für die Sorte SOUTHERN SPLENDOUR — Einwen
dungen — Zurückweisung des Antrags durch die Beschwer
dekammer des CPVO — Zuständigkeit des CPVO — Beweis
erhebung — Klage, die teils offensichtlich unzulässig ist und 

der teils offensichtlich jede rechtliche Grundlage fehlt) 

(2013/C 359/20) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Lyder Enterprises Ltd (Auckland, Neuseeland) (Prozess
bevollmächtigter: G. J. Pickering, Solicitor)
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